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Betreff:

Festlegung Alternativstandort für einen möglichen Stadion-Neubau

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt den Standort "Samsweger Straße l" des Variantenvergleichs als Alter-
nativ-Variante für den Fall, dass das Stadion "Glück auf im Küchenhorn nicht weiter genutzt
wird.
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Sachdarstellung:
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 24. 03. 2016 als Standort für eine zentrale Freisportanlage
das Stadion "Glück auf im Küchenhorn festgelegt. Gleichzeitig wurde beschlossen, als Alter-
nativstandort den Bereich zwischen dem Gymnasium und der Samsweger Straße zu prüfen.
Das Ergebnis hat der Stadtrat mit der Info-Vorlage Nr. 317/2014-20191n seiner Sitzung am
23. 06. 2016 zur Kenntnis genommen.

Zwischenzeitlich ist der Hochwasserschutz aktuell analysiert und betrachtet worden. Beim
Schutz des Sportkomplexes durch einen Ringdeich, der an die Bahnlinie angrenzt, wäre das
Areal im Hochwasserfall nicht erreichbar sowie durch Drängewasser negativ beeinflusst. Da-
her wird aus wasserwirtschaftlicher Sicht die Verlegung des Stadions an einen Alternativsta-
ndort favorisiert. Abschließende Entscheidungen dazu stehen gegenwärtig noch aus.

Parallel dazu ist ein Fördermittel-Antrag zur Förderung des Sports gestellt. Eine Förderung
wurde in Aussicht gestellt; eine abschließende Entscheidung liegt noch nicht vor.

Um für den Fall der Zusage von Fördermitteln vorbereitet zu sein, schlägt die Verwaltung
nunmehr vor, eine Entscheidung für einen Alternativstandort zu treffen. Bisher gibt es u. a. im
geltenden Flächennutzungsplan für einen Alternativstandort keine planungsrechtliche Grund-
\age. Um das Verfahren nicht unnötig für mehrere Standorte durchzuführen, soll bereits jetzt
ein Alternativstandort bestimmt werden. Die Verwaltung hat dazu fünf Varianten geprüft'und
eine Vorzugsvariante vorgeschlagen. Dieser Vergleich ist als Anlage beigefügt.

Offen ist in diesem Zusammenhang noch der Antrag der AfD-Fraktion vom 15.08.2019. Es
wurde vorgeschlagen, eine Bürgerbefragung zur "Stadionfrage" durchzuführen.

Aktuell gibt es erste Gedanken eines privaten Investors, der angrenzend an die geplante Frei-
sportanlage den Neubau einer Trainingshalle für Ballsportarten prüft. Damit könnten Synergie-
effekte, z. B. im Sanitärbereich, entstehen.
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